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  Resolution 2654 (2022) 
 
 

  verabschiedet auf der 9168. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 27. Oktober 2022 
 
 

 Der Sicherheitsrat,  

 1979 (2011) , 204 4 (201 2) , 
2099 (20 13 ) , 2152 (20 14 ) , 2218 (20 15 ) , 2285 (20 16 ) , 2351 (20 17 ) , 2414 (20 18 ) , 2440 
(201 8) , 2468 (2019 ) , 2494 (20 19) , 2548 (202 0)  und 2602 (2021 ) ,  

 mit dem Ausdruck seiner vollen Unterstützung für Staffan de Mistura, den Persönli-
chen Gesandten des Generalsekretärs für Westsahara, und für seine Anstrengungen zur För-
derung des politischen Prozesses, die auf den Fortschritten des ehemaligen Persönlichen 
Gesandten aufbauen und sich an einschlägigen Präzedenzfällen orientieren, und unter Be-
grüßung der diesbezüglichen Besuche des Persönlichen Gesandten in der Region,  

 unter Begrüßung der durch den ersten Runden Tisch am 5. und 6. Dezember 2018 und 
den zweiten Runden Tisch am 21. und 22. März 2019 entstandenen Dynamik und des seriö-
sen und respektvollen Engagements Marokkos, der Polisario-Front, Algeriens und Maure-
taniens in dem politischen Prozess der Vereinten Nationen für Westsahara mit dem Ziel, 
Elemente der Übereinstimmung zu ermitteln, und unter Hinweis auf die wichtigen Beiträge 
des ehemaligen Persönlichen Gesandten des Generalsekretärs für Westsahara zum Prozess 
der Rundtisch-Gespräche,

sahara im Rahmen von Regelungen vorsieht, die mit den Grundsätzen und Zielen der Charta 
der Vereinten Nationen im Einklang stehen, und in An betracht der Rolle und der Verant-
wortlichkeiten der Parteien in dieser Hinsicht, 

 mit der erneuten Aufforderung an Marokko, die Polisario-Front, Algerien und Maure-
tanien, umfassender miteinander zusammenzuarbeiten, darunter durch Bildung zusätzlichen 
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Vertrauens, wie auch mit den Vereinten Nationen und ihre Mitwirkung an dem politischen 
Prozess zu verstärken und Fortschritte in Richtung auf eine politische Lösung zu erzielen, 

 in Anbetracht dessen, dass die Herbeiführung einer politischen Lösung für diese lang-
jährige Streitigkeit und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der 
Union des Arabischen Maghreb zu Stabilität und Sicherheit beitragen und so zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen, Wachstum und Chancen für alle Völker in der Sahel-Region führen 
würden, 

 unter Begrüßung der Anstrengungen des Generalsekretärs, alle Friedenssicherungs-
einsätze, einschließlich der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in West-
sahara (MINURSO), weiter aufmerksam zu verfolgen, und erneut erklärend, dass der Rat 
einen rigorosen, strategischen Ansatz für Friedenssicherungseinsätze und ein effektives Ma-
nagement der Ressourcen verfolgen muss, 
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kooperieren, die dazu dienen können, das für einen erfolgreichen politischen Prozess not-
wendige Vertrauen zu fördern, 

 betonend, wie wichtig es ist, die Menschenrechtssituation in Westsahara und in den 
Lagern in Tindouf zu verbessern, und den Parteien nahelegend, in Zusammenarbeit mit der 
internationalen Gemeinschaft unabhängige und glaubwürdige Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der vollen Achtung der Menschenrechte zu erarbeiten und durchzuführen, eingedenk 
ihrer entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen, 

 den Parteien nahelegend, ihre jeweiligen Bemühungen um eine Verbesserung der För-
derung und des Schutzes der Menschenrechte, einschließlich des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und der Vereinigungsfreiheit, in Westsahara und in den Flüchtlingslagern 
von Tindouf fortzusetzen und diesen Bemühungen Vorrang einzuräumen, 

 in dieser Hinsicht unter Begrüßung der Maßnahmen und Initiativen Marokkos und der 
Rolle der in Dakhla und Laayoune tätigen Kommissionen des Nationalen Rates für Men-
schenrechte und der Interaktionen Marokkos mit den Sonderverfahren des Menschenrechts-
rats der Vereinten Nationen, 

 nachdrücklich fordernd, die Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommissariat der Ver-
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geführt werden muss und dass es wichtig ist, die strategische Ausrichtung der MINURSO 
anzupassen und Ressourcen der Vereinten Nationen für diesen Zweck einzusetzen; 

 3. bekundet 
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 11. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat regelmäßig und zu jedem Zeit-
punkt während des Mandatszeitraums, den er für geeignet hält, namentlich auch innerhalb 
von sechs Monaten nach Verlängerung dieses Mandats und erneut vor dessen Ablauf, über 
den Stand und Fortgang dieser unter seiner Schirmherrschaft geführten Verhandlungen, über 
die Durchführung dieser Resolution, eine Bewertung der Einsätze der MINURSO und der 
zur Bewältigung von Schwierigkeiten ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten, bekundet 
seine Absicht, zu diesen Unterrichtungen und ihrer Erörterung zusammenzutreten, und er-
sucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht ferner
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